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zu TOP B 19 (Zweitwohnungssteuer)

Beschluss (gegen die Stimmen der BAYERNPARTEI, FDP,

StR Schmude und BIA):

1. Die Zweitwohnungsteuersatzung der Landeshauptstadt München in der 

Fassung vom 22.11.2006 wird nicht geändert.

2. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02301 der Bürgerversammlung des 

Stadtbezirks 02 – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 08.11.2018 ist damit 

satzungsgemäß erledigt.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


